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Art. 72  Ersatzvornahme 
 
(1) 1Wird die Verpflichtung, eine Handlung vorzunehmen, deren Vornahme durch einen anderen möglich ist, 
nicht erfüllt, so kann die Polizei die Handlung selbst ausführen oder einen anderen mit der Ausführung 
beauftragen. 2Für die Ausführung der Ersatzvornahme werden vom Betroffenen Kosten erhoben. 3Im 
übrigen gilt das Kostengesetz.

(2) 1Es kann bestimmt werden, daß der Betroffene die voraussichtlichen Kosten der Ersatzvornahme im 
voraus zu bezahlen hat. 2Zahlt der Betroffene die Kosten der Ersatzvornahme oder die voraussichtlich 
entstehenden Kosten der Ersatzvornahme nicht fristgerecht, so können die Kosten im 
Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. 3Die Beitreibung der voraussichtlichen Kosten 
unterbleibt, sobald der Betroffene die gebotene Handlung ausführt.


